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9. Grünflächen

(gem. § 9 Abs.1 Nr. 15  u. Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne

(gem. § 9 Abs. 7 BauGB)

Sportplatz

öffentliche Grünfläche   

Planzeichenerklärung

Bekanntmachung vom 23.01.1990, zuletzt geändert durch das Gesetz v. 22. April 1993 (BGBI. I, S. 466).

Gemäß Planzeichenverordnung 1990 v. 18. Dez. 1990 (BGBl. I, S. 58) und der Baunutzungsverordnung i. d. F. der

Im übrigen wird auf die Planzeichenvorschrift DIN 18702 für großmaßstäbige Karten und Pläne 

Höhenlinien mit Höhenangaben über HN

Flurgrenze 

  II. Festsetzungen des Bebauungsplanes

Gemarkungsgrenze

  I. Bestandsangaben

Flurstücksnummer

mit Grenzmal

verwiesen

Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

55

12

3

20

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

15. Sonstige Planzeichen

Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern

Verletzung von Vorschriften

Glandorf, den

Glandorf, den

..................................................................

..................................................................

Satzungsbeschluss

Bekanntmachung

Glandorf, den 17.12.2010

...................................................................

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Glandorf, den 17.12.2010

..................................................................

..................................................................

.................................................

Glandorf, den 17.12.2010

Glandorf, den 17.12.2010

Aufstellungsbeschluss

(SIEGEL)

Präambel und Ausfertigung

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Bürgermeister

Öffentliche Auslegung

Glandorf, den 17.12.2010

..................................................................

Bürgermeister

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des   § 40 der

Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Glandorf diesen Bebauungsplan

Nr. 235 "Kunstrasenplatz", bestehend aus der Planzeichnung und den

nachstehenden/nebenstehenden/obenstehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung

beschlossen:

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 04.03.2010 die Aufstellung des  Bebauungsplans

beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 23.06.2010 ortsüblich

bekanntgemacht worden.

Die Öffentlichkeit ist am 29.07.2010 frühzeitig und öffentlich über die Planung gem.  § 3 Abs. 1

BauGB unterrichtet worden.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom 22.06.2010 über

die Planung gem. § 4 Abs. 1 BauGB unterrichtet worden und zu einer Stellungnahme  aufgefordert

worden.

Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 30.09.2010 dem  Entwurf des Bebauungsplans und

der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB / § 4a Abs.

3, Satz 1 i. V. m. § 3 Abs. 2  BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 01.10.2010 ortsüblich bekannt  gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung und die wesentlichen, bereits  vorliegenden

umweltbezogenen Stellungnahmen haben vom 11.10.2010 bis 10.11.2010 gemäß § 3 Abs. 2

BauGB öffentlich ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstiger

Träger öffentlicher Belange gem § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Der Rat der Gemeinde hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.

2 BauGB in seiner Sitzung am 16.12.2010 als Satzung (§10 BauGB) sowie die Begründung

beschlossen.

Die Erteilung der Genehmigung / der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10  Abs. 3

BauGB am                ortsüblich bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am             in Kraft getreten.

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans sind Verletzungen  von

Verfahrens- und Formschriften gem. § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche  Verletzungen unter

Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das  Verhältnis des

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des

Abwägungsvorganges gem. § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden.  Entsprechende

Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A.: Planungsrechtliche Festsetzungen

§ 1 Eingriffsregelung (gem. § 1a (3) BauGB)

Die Umsetzung des Bebauungsplanes  Nr. 235 „Kunstrasenplatz“  bewirkt bei seiner Realisierung Eingriffe

in Natur und Landschaft, die auszugleichen sind.

Für die Eingriffsfläche  in der Gemarkung Averfehrden,  Flur 15, Flurstück 4/4 ist ein Kompensationsdefizit

von 7.953 WE ermittelt worden, dass durch Aufforstung eines naturnahen Feldgehölzes  auf einer

Teilfläche (rd. 5.680 m²) des Flurstücks 362 in der Flur 8 der Gemarkung Schwege ausgeglichen wird.
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Unterschrift

Behörde für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften, den

Katasteramt Osnabrück

L4- 311/2010

"Quelle:  Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersäsischen

Vermessungs- und Katasterverwaltung,

Herausgeber: Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und

Liegenschaften (GLL)  Osnabrück

Angaben und Präsentationen des amtlichen Vermessungswesens sind durch das Nieder-

sächsische Gesetz über das amtliche Vermessungswesen (NVermG) sowie durch das Ge-

setz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) gesetzlich geschützt.

Die Verwertung für nichteigene oder für wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe von

Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von Standardpräsentationen ist nur mit Erlaubnis

der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. Keiner Erlaubnis bedarf:

1.  die Verwertung von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von

Standardpräsentationen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises durch kommunale

Körperschaften,

2.  die öffentliche Wiedergabe von Angaben des amtlichen Vermessungswesens und von

Standardpräsentationen durch kommunale Körperschaften, soweit diese im Rahmen ihrer

Aufgabenerfüllung eigene Informationen für Dritte bereitstellen ........ (Auszug aus § 5 Absatz 3

NVermG)

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich

bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand

vom 06.04.2010). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdisch (Mittelspannungs- und Beleuchtungskabel)

2. Versorgungsmedien

Im Plangebiet bzw. am Rande des Planbereichs verlaufen unterirdische Leitungen

(Telekommunikationslinien  der Telekom Deutschland GmbH sowie Mittelspannungs  - und

Beleuchtungskabel des Versorgungsträgers T E N - Teutoburger Energie Netzwerk eG.

Bei der Bauausführung  ist darauf zu achten, dass Beschädigungen  an unterirdischen Leitungen

vermieden werden und aus betrieblichen Gründen  (z. B. im Falle von Störungen)  jederzeit der

ungehinderte Zugang zu vorhandenen Leitungen zu gewähren bzw. zu ermöglichen ist.

Die Bauausführenden  sind gehalten, sich über die genaue Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung

vorhandenen Leitungen bei den jeweiligen Leitungsträgern zu informieren.

B.:   Hinweise

1. Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frühgeschichtliche  Bodenfunde (das können u.a.

sein: Tongefäßscherben,  Holzkohleansammlungen,  Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen  und

Steinkonzentrationen,  auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs.

1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes  (NDSchG) meldepflichtig  und müssen der zuständigen

Denkmalpflegebehörde beim Landkreis Osnabrück unverzüglich gemeldet werden.

Meldepflichtig  ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer.  Bodenfunde und Fundstellen

sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert  zu

lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde  vorher die

Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
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ABSCHRIFT

gez. Eversmann

B-Plan Nr. 214

"Sporthalle"

B-Plan Nr. 200

B-Plan Nr. 223

"Schulstraße"

B-Plan Nr. 203

"Schul- und Sportzentrum"

Anmerkung:

1.  Netto-Spielfläche = 97x61

2. Brutto-Spielfläche = 105x65


